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kraft kooperativen ,Verfassungsvertrages"' (insb. S.361 1369fÍ., 3721; 383

[386 ff.]). Er meinte damit offenbar ein Verfassungswerk, das aus den nationalen
Verfassungen der Mitgliedstaaten abgeleitet ist, die ihre Legitimität wiederum aus

der verfassunggebenden Kraft des jeweiligen souveränen Volkes schöpfen. Als

,,die zentralen Zielsetzungen eines solchen Europäischen Verfassungsvertrages"
identifizierte Scholz2002 grandrechtliche, demokratische, föderale, kompetenz-
systematische, regionalpolitische und kompetenzmatefiale Regelungsanliegen
und sprach sich für die volle Staatsbürgergleichheit (one man, one vote) aus
(S.389 ff.), was wohl auf absehbare Zeit nicht verwirklicht werden wird und da-
her komplexere Legitimationsfragen aufwirft (vgl. BVerfGE'1.23,267 [371.ff.] -
Lissabon). Demgemäß problematisierte Scåolz 2008 das ,,Demokratiedefizit in
der EU" (S. 375 ff.). Hier wie auch sonst in der Schriftensammlung macht sich
Scholz selbst die Trias zum Richtmaß, mit der er 1994 Max Weber zitierte
(5. 223 ff . [23 6]) : Lei denschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß.

Was die hier vor:legten Schriften von Sci¡olz'oesonders reizvc¡ll macht, ist der
aus der Verbindung von Politiker und Rechtswissenschaftler in einer Person zu er-
klärende, ,praxisbewährte" und scharfe Blick auf das, was in der parlamentari-
schen Demokratie erhaltenswert und wâs zu reformieren ist. So haben Pitschas
und Uhle in gelungener'Weise bislang verstreut veröffentlichte Gedanken ihres
Lehrers zu einer kompakteren Sammlung zusammengeführt, die sich - entspre-
chend dem beruflichen Doppelcharakter von Scholz - für Rechtswissenschaftler
und Politiker gleichermaßen eignet.

Christoph Gröpl

Matthias S ch mi dt -Leitb o ff: Gemeindewirtschaft im'Wettbewerb. Zu
den wettbewerbsrelevanten Tätigkeitsfeldern kommunaler Unternehmen ein-
schließlich ihrer historischen Dimension und zum konkurrentenschützenden
Gehalt der gemeindewirtschaftsrechtlichen Subsidiaritätsklauseln im Lichte
von Schutznormlehre und Verfassung. Duncker & Humblot, Berlin 201,1,,

39 6 5., ISBN 978-3-428-L31.45 -7, EUR 86,-.

Dissertationen zu Themen, die als ,,Dauerbrenner" rechtswissenschaftlicher
Forschung gelten,lassen nach der Lektùre mitunter die Frage zurück, weshalb sich
jen'rand crûei¡i .ieÍ Thematik gewidrrret ha'ue und wu-uil Ertrag und Erkenntnisge-
winn liegen mögen. Umso erfreulicher ist es, wenn eine Doktorschrift aus einer
Fülle ebenfalls durchaus hochrangiger, thematisch ähnlich gelagerter Monogra-
phien durch ihre sprachlich-stilistische Qualität, die Gi.ite ihrer Argumentation,
ihren Detailreichtum und ihre Gedankentiefe hervorsticht. Die an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg bei Tbomas 

.Vlürtenberger 
entstandene Arbeit von

Matthias Schmidt-Leithoff ist ein solches vorzügliches Werk, das selbst I(ennern
der komplexen Materie ,,Gemeindewirtschaft" noch Neues zu vermitteln vermag,
jedenfalls aber den Forschungsstand in ausgezeichneter'Weise zusammenfasst und
präsentiert. Die Lektüre macht Freude und ist ein echtes Bildungserlebnis, zumal
der Verf. einen ,,multidimensionalen" Zugang zu seinem (durchgehend souverän
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gemeisterten) Gegenstand wählt und die kommunale 'UØirtschaftstätigkeit 
aus

rechtlichem, wirtschaftlichem und historischem Blickwinkel betrachtet. Auf die
Menge der behandelten Aspekte verweist bereits der - freilich etwas sperrige -
Untertitel der Schrift, und trotz ihrer Vielschichtigkeit zerfàllt diese nicht in einen
zusammenhanglosen Rundumschlag, sondern bündelt die Thematik vielmehr zu
einer konsistenten und überzeugenden Gesamtdarstellung.

Dass kommunale Gebietskörperschaften finanziell nicht eben aus dem Vollen
schöpfen können, ist ein seit Jahrzehnten bestehendes Problem und führt zLt er-
heblichem Reformdruck, der sich (wie aktuell in Rheinland-Pfalz) nicht selten in
unausgegorenen und verfassungsrechtlich bedenklichen Gebietsänderungs-,,Kon-
zePten" entlädt. Der Verf. stellt eingangs heraus, dass die andauernde wirtschaft-
liche Schieflage gemeinsam mit den europarechtlichen Einflüssen auf die vormals
,,monopolistisch gesicherte" kommunale Netzwirtschaft zu den prägenden Rah-
menbedingungen von Haushalt und Wirtschaft der Gemeinden gehört. Diese bei-
den Faktoren - die Öfínung der Netze und das nahezu hoffnungsios prekäre V'er-
hältnis von Ein- und Ausgabenseite (das intensivierte gemeindliche Wirtschaftstä-
tigkeit gerade veranlasst) - werden exemplarisch etwa am Beispiel des Stromsek-
tors und der ,,Staatspraxis zulasten der kommunalen Ebene" durch ,,HattzIY"
dargestellt. Schon der einleitende Überblick zielt damit auf hochaktuelle rechtli-
che Fragestellungen im vitalen Interesse der Gemeinden (S. 23 f1.).

Das zweite Kapitel (S.70ff.) zeichnet die Entwicklung der öffentlichen, na-
mentlich der kommunalen l7irtschaft(stätigkeit) von den Vorzeiten der mittel-
alterlichen Stadtwirtschaft über Merkantilismus und Frühliberalismus hin zur (in-
soweit vorbildhaften) Deutschen Gemeindeordnung von 1935 nach. Durchgängig
verdeutlicht der Verf. dabei die Konflikte zwischen gemeindlicher Betätigung und
privater ,,Konkurrenz". Deutlich wird, dass Unternehmen der Gemeinde über lan-
ge Zeithinweg als gemeinsame wirtschaftliche Entfaltung des emanzipierten Bür-
gertums begriffen und daher ,,eher in die gesellschaftliche Sphäre eingeordnet als
dieser gegenübergestellt" wurden (S.340). Erst im Verlauf des 20.Jahrhunderrs
sind die ,,Übergriffe" der aus der Not heraus Begehrlichkeiten entwickelnden öf-
fentlichen Hand auf die gewerblichen Tätigkeiten der Privaten als problematisch
empfunden worden. Der Verf. bezieht in diese Retrospektive ein breites Spektrum
an Überlegungen ein - etwa zu grundlegenden staats- und wirtschaftsphilosophi-
schen Richtungen oder zu ortsrechtlichen Detailregelungen. Das Kapitel bildet ge-
wissermaßen ein ,,Buch im Buch" und ist für den staatstheoretisch und rechtshis-
tcrisch inte;essieiier Leser außerordenriich insuuktiv. 'S7ährend eine historische
Rückschau oft eher als abrundender kursorischer Überblick konzipiert ist, wird
hier in beeindruckender Iíeise die Entwicklung des Verhältnisses von gemeind-
licher und privater V/irtschaftsbetätigung dargelegt, die zudem ftir die weireren
Erwägungen des Verf. von Bedeutung ist.

Das dritte Kapitel (S. 140 ff.) schließt sich mit einer aktuellen Bestandsaufnah-
me kommunalen'Iü(/irtschaftens in Baden-'Württemberg an. Kundig zählt der Verf.
die existenten landeseigenen Betriebe und die typischen Sektoren kommunaler
unternehmen auf (2. B. die klassischen Aufgaben der ,,stadrwerke", Angebote der
Energie- und'Wasserversorgung, der Telekommunikation und der Gebäudewirt-
schaft, Aktivitäten im Bereich der Freizeitgestaltung und des Fremdenverkehrs,
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die Betätigung im Bereich der Abfallbeseitigung sowie kommunale Bau- und Ma-
klertätigkeit). Er veranschaulicht, dass sich die Gemeinden als durchaus findig
bei der Erschließung neuartiger und der Fortentwicklung traditioneller Ge-
schäftsfelder erweisen, zeigt aber zugleich entlang der jeweiligen (anschaulich do-
kumentierten) Rechtsprechung die Grenzen solcher Aktivitäten auf. Dogmatisch
detailliert, mit praktischen Beispielen hinterlegt und unter umfassender Ausein-
andersetzung mit dem einschlägigen Schrifttum analysiert der Verf. sodann die
zentrale Vorschrift des $ 102 BadVürttGO (S. 155 ff.); im Verlauf der fubeit wird
jedoch auch immer wieder Bezug auf die Regelungen vor allem zur ,,subsidiarität"
gemeindlicher'Wirtschaftstätigkeit (wirtschaftliche Betätigung nur dann, wenn
die Gemeinde sie besser und wirtschaftlicher als ein Privater erbringen kann) in
anderen Bundesländern genommen. Der Verf. merkt kritisch an, die bisherigen
Definitionsansätze des ,,wirtschaftlichen Unternehmens" setzten den Fokus auf
dem Adjektiv ,,wirtschaftlich", während der Terminus ,,IJnternehmen" unterbe-
lichtet bleite; ricm hilft der'trlerf. durch eine eingehende Auseinanderserzung ab
(S.165ff.), wiederum illustriert durch praktisch relevante Beispiele (etwa die
traditionell umstrittene Einordnung des Regiebetriebs). Das Kapitel schließt mit
einer Erörterung der Zulässigkeit der sog. ,,Annexbetätigung" (S. 184 ff.).

Schlüssig folgt der materiell-rechtlichen Analyse ein Kapitel über den verwal-
tungsgerichtlichen Rechtsschutz des Konkurrenten (S.200ff.). Der Verf. ver-
gleicht dabei die Fassungen des g 102 Abs. 1 Nr.3 BadvürttGo von L999 und
2006, hebt den Gedanken der ,,Fiskusabwehr" als ursprünglichen Nukleus des
I(onkurrentenschutzes heraus und verdeutlicht zugleich die erforderlichen Modi-
fikationen dieses Rechtsschutzkonzepts durch neuere Entwicklungen gemein-
schaftlicher 'SØirtschaftstätigkeit 

(2. B. durch Privatisierungen). Nach Ausführun-
gen zum Verwaltungsrechtsweg (5-209 ff.) wird eine kritische IØürdigung der
traditionellen ,,Schutznormlehre" unternommen, die zur Gewinnung subjektiv-
öffentlicher Rechte (zur Begründung einer Klagebefugnis) dient (S.2l4ff.). Auch
dies glückt, greift der Verf. doch staatstheoretische, grundrechtliche und ,,inrer-
pretationspraktische" Erwägungen auf, scheut deutliche'Worte der Kritik nicht
und entwickelt einen eigenen Ansatz zur Gewinnung subjektiv-öffentlicher Rech-
te. Er fordert einen konkreten ,,Doppelschritt":zunächst sei festzustellen, ,,ob der
(...) ursprüngliche (...) Normsetzerwillen (auch) dahin ging, einen konkreten
Einzelfall zu erfassen bzw. bestimmte individualisierbare Interessen rechtlich
durchsetzbar zu schützen". (S.240). Dieser ,,im Ausgangspunkt entstehungszeit-
iiche" Ànsatz sichere ,,ciie Erstzustänciigkeit des <iemokratisch unmitteibar legiti-
mierten Gesetzgebers" ab (5.342) und schließe bei der Deutung (unerwünschte)
aktuelle Ingerenzen etwa der ,,'Winde des Zeitgeistes" aus. Der zweite Schritt muss
sodann nach Ansicht des Verf. über die historische Perspektive (des Blicks auf
den Willen des damaligen Gesetzgebers und seinen Erkenntnishorizont) hinaus-
reichen und (unter Beachtung der Grenzen einer ,,Rechtsfortbildung") im Rah-
men der Normkonkretisierung ,,Implikationen (...) aus übergeordneten 'wer-

tungsgesichtspunkten" berücksichtigen (5. 246).
Vor dem Hintergrund dieses interpretatorischen ,,Zweisprungs" schließt sich

der Kreis, den der Verf. mit seinen Darlegungen zur geschichtlichen Genese kom-
munalwirtschaftsrechtlicher Subsidiaritätsklauseln zu zirkeln begonnen hat: Aus-
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gehend vom \üíillen des historischen Gesetzgebers unterzieht er diese Klauseln
nunmehr einer umfassenderen (seinem zweiten Schritt entsprechenden) Auslegung
(S.250ff.). Ein erstes Ergebnis ist, dass das einfachgesetzliche Normgeflecht im
Rückblick nicht allein auf die Erfüllung ordnungspolitischer Ziele ausgerichtet ist,
sondern die einzelnen Subsidiaritätsbestimmungen durchaus subjektivrechtliche
Gehalte aufweisen (5.2661. Diese Erkenntnis stützt der Verf. im Anschluss durch
eine fundierte verfassungsrechtliche Analyse. Er diskutiert das (zweifelhafte) ,,Ver-
fassungsprinzip" der Nachrangigkeit öffentlicher Wirtschaftsbetätigung (S. 263 ff.)
und kommt zu dem überzeugenden Resultat, dieses Prinzip sei (um im kommunal-
rechtlichen Begriffskosmos zu bleiben) gewissermaßen funktional auf die Ebene
ganz grundlegender Verfassungsgrundsätze wie das Rechtsstaatsprinzip bzw. das
Übermaßverbot ,,hochgezont" und entfalte (allein) über diese und grundrechtliche
Gewährleistungen objektive Steuerungswirkungen (5.271,f.). Auch anderen wirt-
schaftspolitischen ,,Großformeln" (mit vermeintlichem Verfassungsrang) versagt
der Verf. jederrfaiis insoweit die Gefoigschaft, als er ihre Bedeutung für die Aui-
legung der kommunalwirtschaftsrechtlichen Regelungen zu Recht ftrr gering hält.
Insoweit verfassungsrechtlich ,,bodenständig", entnimmt er die Leitlinien der Inter-
pretation den konkreten Verfassungsnormen, namentlich den Grundrechten, und
hier wiederum zuvörderst der Berufs- bzw. Unternehmerfreiheit gemäß Art.12
Abs.1 GG (S.282Íf.). Das Kapitel wird mit Darlegungen zur konkreten Anwen-
dung der Subsidiaritätsklauseln abgeschlossen.

Bedeutsame Fragestellungen nimmt der Verf. schließlich im fünfren Kapitel in
den Blick (S.3t2ff.). Er untersucht insbesondere, ob privaten \Tettbewerbern an-
gesichts der zurückhaltenden Judikatur der Verwaltungsgerichte (der Verf. meint,
Rechtsschutzdefizite bei den Fiskusabwehrklagen ausmachen zu können) nicht
durch den Zug vor die ZivilgeÅchte geholfen wäre. Nach Ausführungen mÍ
(uneinheitlichen, inzwischen aber im'l7ettbewerbsrecht normativ niedergelegten)
BGH-Rechtsprechung sowie zur Kritik des Schrifttums erklärt sich der Verf.
(etwas zögerlich) zum Anhänger des BGH, der (cum grano salis) aus Gründen der
,,Rechts(weg)klarheit" aktuell einen Verstoß gegen S 1 U'ùøG durch den unbe-
rechtigten Marktzutritt öffentlicher Unternehmen ablehnt. Die mit gewissen Vor-
zügen verbundene Möglichkeit eines ,,doppelten" Rechtswegs (Verwaltungsge-
richte und Zivilgerichte) ist durch diese Restriktion der wettbewerbsrechtlichen
Kontrolle auf eine Überprüfung des Marktuerhabens, nicht des Marktzutritts
weitestgehend entwertet.

Das'lferk schließt mit knapp gehaltenen ,,Kernaussagen zur Gemeindewirt-
schaft im'VØettbewerb" (S. 339 ff.), die die wesentlichen Gedankengänge des Verf.
nachzeichnen. Diese umfassen - ohne das Thema auch nur ansatzweise aus dem
Blick zu verlieren - eine derartige Vielzahl an Aspekten, Seitenblicken und'V7eite-
rungen, dass sie hier nur in ihren absoluten Grundzügen gewürdigt werden konn-
ten. In ihrer Dichte, ihrer Fülle und ihrem Tiefgang gehört die Doktorschrift von
Matthias Schmidt-Leithoff ohne jeden Zweifelzu den besten Arbeiten, die der Re-
zensent in den zurückliegenden Jahren zu kommunalrechtlichen Fragestellungen
gelesen hat.

Markus Thiel
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Bücher

Besprechungen
I Gemeindewirtschaft im Wettbewerb.

Von M. Schmidt-Leithoff, Schriften zum
Öffentlichen Recht, Bd. 1 189, 201 1 , 396
S., € 86. Verlag Duncker & Humblot,
Berlin.

Untersuchungsgegenstand der an der
rechtswissenschaft lichen Fakultät der Albeft -

Ludwigs-Universität Freiburg gefertigten Dis-
sefiation ist der drittschützende Gehalt der
gemeindewidschaft srechtlichen Subsidiari-
tätsklauseln, die anhand der wettbewerbs-
relevanten Tätigkeitsfelder kommunaler
Unternehmen unter Berücksichtigung der
historischen Dimension untersucht wird.

Der eigentlichen Untersuchung wird aller-
dings zunächsl mit den europäischen Wett-
bewerbsimpulsen auf der einen sowie der
Krise der Kommunalfinanzen auf der ande-

'en Seite zutreffend ein (etwas zu lang ge-
atener) Überblick über die signiflkanten Ein-

flussfaktoren der aktuc!len kcmrnunalwirt-
schaftlichen Betätigung vorangestellt. Es

folgt ein historisch-geprägter Rückblick auf
die öffentliche Wirtschaft und ihr Bahmen-
system.

Mit Blick auf den eigentlichen Untersu-
chungsgegenstand und die Frage nach
dem Konkurrenten schützenden Gehalt der
Subsidiaritätsklauseln kommt Sc h m idt- Leit-
hoff zu der Schlussfolgerung, dass die ge-
meindewidschaft lichen Subsidiaritätsklau-
seln ein subjektiv-öffentliches Recht vermit-
teln. Er weichl damit von der aktuellen
Rechtsprechungs- und Interpretationslinie,
die v.a. den jeweiligen Willen des normset-
zenden Gesetzgebers als entscheidend an-
sieht, ab.

Hinsichllich des sachlichen Anwendungs-
bereiches der Subsldiaritätsklauseln sieht
Schmidt-Leithoff zunächst die Fiktionen der
iicht-wirtschaftlichen Betätigung kritisch, die

seiner Auffassung nach als Ausnahmenor-
men eng auszulegen seien. Gleiches gilt für
die sog. Annextätigkeiten. Schließlich spricht
er siclr gegen eine Fokussierung auf wirt-
schaftliche Unterrrehmen, die die Tätigkeit
von Regiebetrieben außen vor lasse, aus.

Auch bei der Durchführung des nach den
Subsidiaritätsklauseln notwendigen Leis-
tungsvergle¡chs zwischen dem kommuna-
len Anbieter und den privalwirlschaftlichen
Konkurrenten möchte Schmrdt- Leithoff eher
enge Fesseln für die Kommunen sehen.
Den Vergleich vorrangig auf das Merkmal
der Günstigkeit und die Betrachtung des
Marktpreises verengend sieht er angesichts
der ,,hohen Rationalität" der insoweit steu-
ernden (ökonomischen) Kriterien keine Ver-
anlassung, eine lediglich beschränkte Uber-
prüfbarkeit zu unterstellen.

lnsgesamt venriTl Schmidt- Leiihoff in seiner
Abhandlung eine restriktive Haltung gegen-
über der kommunalwirtschaftlichen Betäti-
gung. Realiter besteht indes für die Kom-

munen ein durchaus weiter Handlungs-
spielraum, der eben doch nur beschränkt
überprüfbar ist. Es geht auch bei der An-
wendung der Subsidiaritätsklauseln nämlich
v,a. um die Erfüllung des öffentlichen
Zwecks, der sich u.a. in einer Reihe von
spezifischen und allein mit dem Preis nicht
edassbaren qualitativen Merkmalen wieder-
findet, Tatsächlich entfalten daher die Sub-
sidiaritätsklauseln ìhre größte Wirkung v,a.
in Grundsatzdebatten. Schmidt-Leithoff
sieht offensichtlich auch, dass die Realität
sich anders als die von ihm aufgespannte
Auslegung darstellt. ln sejnem Ansatz fol-
gerichtig fordert er deshalb in dem die Ar-
beit abschließenden Satz, ,,... den gemein-
dewirtschaft lichen Subsidiaritätsgrundsatz
zu einem ,Kompetenzregulativ' zu entwi-
ckeln, mit dessen Hilfe kommunale Verant-
wortlichkeit wirkungsvoll identifiziert und zu-
gleich konzentriert werden kann." Schmrdt-
Leithoff ist indes ein zu enger Ansatz vor-
zuweden, lnsbesondere das auch zu be-
rücksichtigende kommunale Selbstven¡ual-
tungsrecht und die daraus resultierende Ein-
schätzun gsprärogativen der Kommunen et-
wa bei der Ausformung des öffentlichen
Zwecks kommen bei ihm zu kurz. lm Er-
gebnis ist daher seiner Forderung nicht zu
folgen. N4atthias Wohltmann, Berlin

I SGB Xll: Sozialhilfe/mit AsylbLG, juris
PraxisKommentar, Von Coseriu/Eicher
(Hrsg.), 201 1, Buch inkl. Online-Nut-
zung, 1.860 S., € 159, Juris GmbH,
Saarbrücken,

Der in erster Auflage vorliegende juris Pra-
xisKommentar SGB Xll enthält eine um-
fangreiche Kommentierung des gesamten
SGB Xll sowie des Asylbewerberleistungs-
gesetzes. An aktuellen Rechtsänderungen
wurden die Jobcenterreform nach dem Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Organisation
der Grundsicherung für Arbeitsuchende
vom 3.8.2010 sowie das Haushaltsbegleit-
gesetz vom 1.1 .2011 einbezogen, Die zum
1,1 ,2011 in Kraft getretenen Anderungen
durch das Gesetz zur Ermittlung von Re-
gelbedarfen und zur Anderung des SGB ll

und SGB Xll sind dagegen nicht berück-
-qichtigt. Damit fehlt es an den dortigen Neu-
regelungen, insbesondere den Bedarfen für
Bildung und Teilhabe.

lm Anhang abgedruckt findet sich eine Rei-
he von Verordnungen, z.B, die (veraltete)
Regelsatzverordnung, die Eingliederungs-
hilfeverordnung, die Verordnung 2ur Durch-
führung der Hilfe zur Uberwindung beson-
derer sozialer Schwierigkeiten und die
Werkstättenverordnung, Ergänzt ist das
Werk um ein umfangreiches Stichwortver-
zeichnis. Eine kurze Vorbemerkung ist der
Sozialhilfe als Gegenstand des europäi-
schen Rechts gewidmet.

Die detaillieden Kommentierungen sind
sorgfältig aufbereitet und geben einen ver-
lässlichen Uberblick über die Rechtspre-
chung. Da die Autoren ausschließlich Sozi-

alrichter sind, ist die Darstellung manchmal
etwas einseitig. Insbesondere die Belange
der kommunalen Praxis finden sich nicht
hinreichend berücksichtigt, Seitens der So-
zialhilfeträger ist in den vergangenen Jahren
wiederholt und umfangreich begründet er-
hebliche Kritik an der Rechtsprechung der
Sozialgerichte und insbesondere des
Bundessozialgerichts zum SGB Xll geäußert
worden. Denn diese nimmt von tragenden
Säulen des Sozialhilferechts Abschied und
erwirkt eine Abkehr von der langjährigen be-
währten Praxis der Sozialhilfeträger sowie
der (vormals zuständigen) Verwaltungsge-
richtsbarkeit. Befremdlich ist, dass die Her-
ausgeber dies als ,,lrritationen, die oft nur
auf Missverständnissen beruhen", abtun
und es als ,,nicht weiter venruunderlich" an-
sehen, dass die sozialgerichtliche Recht-
sprechung nicht nahtlos die der Ven¡val-
tungsgerichtsbarkeit aufgreift. Da der Ge-
setzgeber die BSHG-Regelungen in Kennt-
nis der hierzu ergangenen Rechtsprechung
der Verwaltungsgerichtsbarkeit in weiten
Teilen woftidentisch in das SGB Xll über-
nommen hat, ist es aber für die Praxis nach
wie vor nicht nachvollziehbar, dass nun von
der Sozialgerichtsbarkeit grundlegend an-
deres ausgeufteilt wird. Es bleibt zu hofien,
dass die Belange der Sozialhilfepraxis mit
wachsenden Er-fahrungen auch von der
Rechtsprechung aufgegriffen werden,

Dr. lrene Vorholz, Berlin r

Neues lnternetpoñal fúr Biogas
und Naturschutz

Die Web-Adresse fi¡r Deutschla¡ds erstes
lnternetpodal zur Energiegewinnung mit
Biogasanlagen aus Naturschutzgrünland
lautet: www,mulle.lpv.de, lnitiator ist der
Deutsche Verband für Landschaft spfl ege
(DVL), der anhand von Fachinformationen
und einer Datenbank mit Praxisbeispielen
die Venvertung von Biomasse aus der
Landschaftspflege fördern möchte. Das
Landschafts-Energie-Projekt,,MULLE"
wird geförded durch das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verlcraucherschutz über die Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V

Die Pflege von Grenzertragsstandorten
wie Feucht- und Nasswiesen ist für den
Erhalt vieler Tier- und Pflanzenarten not-
wendig, Für nicht ven¡vertbares Grüngut
fallen allerdings Entsorgungskosten von
bis zu 350 €/ha an, Dies isl vor allem für
Kommunen eine zusätzliche Belastung.
Das Landschaftspflegematerial hat zu-
weilen hohe Energiegehalte und könnte
in Biogasanlagen zur Eaeugung von
Strom und Wärme eingesetzt werden.
Um hier Lösungen anzubieten, unterstützt
der DVL ausgewählte Biogasanlagen, die
die Vergärung von Landschaft spfl egema-
ter¡al testen. Die neue lnternetplattform
berichtet über Fortschritte, Hindernisse,
Lösungen etc.
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DEr XaÍrüêôlãr bhtEl unfâËà0ndË Erlåut##tfen sllsr Volschilmn doft NtftmVO.

Pþf. Johann ¡loråtñünn, Rffinènb$Ì!

t!4ãñrt Knir"nr Assblonloñ ¡lnd clls LåuBG h dcn LoEksñ dol KômmbEBre

ÊÍdlF.ß LilttÐi TdÉ8ãr{frô {ìU5 dom Ut€tEturhâut '

SdDd/8¿0pirpgr gocktogs¿foldãóhË !

Kt¡øÈt¡çlaþrcark: Frlcl(ohd

T¡ornf,É Jqdknn,y¿idoh Êlnwrloctttlldoç Ang0bõl

oni l<nm Komñut1âlû, ôìno hÕþîchÉ ldes lûr {lô Kdmllrounde In dÞfl dEutÊûên
nÂthåugårn,

Aulffind rh{l qÉsEÉdkh€n Evûlttlírungtåullragso hBt dÀ3 l¡nfl Slcftror¡rntr'ít,
noben dan þsrallß oÍùlf,lot1 Änderungsn In dst çû1'ì0lndoðtdhutl0' tum 1.â,¿0'11 dld

Þr¡(llroilfiontãr
EhrûåltunÊ ln
unËlen EâtËlôh,

zdnt L4üunÊßîdlollchkellan tnr db Umîetlung !n dêr komrfiuÉltiôtt PTâxl6.lut [nd
lapi dlg Vorâfi r{ftoh dôt ôonslndBhBwhfl llí{troÉnLmg þopplk nur.
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r çJlo

llor l(omrnonur hüðl,dgm H6chnunc und Þl dBmll Fin6 Êlôhôrô ArhôllöhllÈ lft dto
l(ommunglå P¡gxl6 und d0 Au¡- und FbrlblHun[ ln don l(.ommuñåfvênl1'Êhungsn,

HoófitôliulÊft, $ludlênlnfifulãn so¡¿h Ìür l(ommunslê Untemehmen, Fachtsanwälta
und lrom¡nnde Mãndålåträ06r, '
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Haz ¿ovh Elg Kåttfiôfir und WsrtlBllBt ln dBrl lftñlñoflh, f,ln9êbrH6hl,
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6€mg¡ndÞh{uåhðlt¡rschÈ EâlhÊô.t"4ühdl, }rihhùál gfiìlbúrg'

l({lß9r11!rt, lgBN Þ714-8e$3.0å¡1,1,t, Plêhl q SH,-, l(ommunôþ
WþâbHd€fi'

Mlt dÉr Flãlörñ düe Gainølndohrush¡llC.rodlE wlrd d¡E kornilUfiüb tlilrl$¡i¡llþ* und

FBcñnuns3$togrn ln SB,thÉåñ Anh¡lt ble zum Jehf 20.|Ç lE gllon Kommunan von der
Êuf öln0 r¡ÍrgôstÈllt,

Oulçh Clo kommnelEo anehtt
érulbt ô{nö þ0¡6rsra dar

Hsuah¡ttçn,

*

Itrlml Kommun¡lo 2 . Atotôndü Êlêllläf {HrsgJ. KuÉkdml3 aütl, f,74 êelt0n,
kadÖnleñ, IEBN 07tt,S'8eî6-0àòf"7, prele; Eurt 0,S0, l(ommunâl' und Sdhul'Vårlåg,
Wtîbiéoñ,

ItE{âg¡mt lB Aritorun heÈËn lgl,voflE ilno (ilmhåtgadðhhhto a.l dlsssm Sammol.
bånd ho¡gôîþt,rorft

do¡¡el¡e'o, ¡qnkni ' Untår Uft1gðhurìl $Òn ÞlanßMðgén

Buldö M. âil¡HfÍ: GFtåflter ivlelnung

Harêf. EêkNl, Nitdtì ûbr¡r $chwårtå
Angøls Eûar t,Ilyt¡t4lìÖ1.t(lht(or*ftehhålþn
tulÊr 6od¡,A?4/i Hâl*â sùfûl hìt Ordn'Jng
6ãFs¡ôn 96þêstlân Hgnni l{onk€rÉlroptEn

Ì?ródttLf ¡ro4ei Ðae Froþkt Phoenlx

ñudoft Jaguaah: ,Bum, Eum, l(err & Wshnsr - gsb¿åhñ âovinnt
TtrorîTÉ$ r(ltit¡¡,fâi BltiîlrÐnmofd

Hârþârl K1ôll: Rtlhá in FriBd6n

SuçOn¡O Kranenüa¡El: Der Haltenkönlg wn Hamåln

r'f

KDmmunoló Ë!nÉnfltrtEchãn Ñø$rlte¡n'we¡H¡lEn . Hslnt DtÖlbs$. 90. Aulhgôl

4Ol l, 4gÞ SshÈnr gêþundûn, ISEN f,78"#gô0Þ-â14?¡9, Fnlr; EurÖ d!,00' Vorlãg

ÞrsçþâÊlì¡ Eñrglsch GIadbach,

AllE JåhràuriÊdôr et*drolnlauch dleseË $låñdÉtfdwslk l.ÇmmunElsñ ÞlÉtliâhf,hbrBchlB

flj( N0$Ael$Wå6tlãlsn, lr1¿l¡r¡äohån iil d0l 9$, Â¡rll¡ge €rsfielnt dtoFe urÍlErÉEndÉ

Oeeet tðth" und Führungåkrlllte lrl dôt kômmunglBÓ l{Êlu'{httllþ

Frâxlg hlbdrÐn Sl*Þdâldulårl( çolx0rdon tåt' Dêf marksît€ rol€

Bucfrr dfllflâ wohl h kôinðr K{lm.ïëTËldâ* Lflnd9$ fEhlÊn. DÉ,â

€0lt 36 JEhrEn gwÉchåênå lâôhÌthB ulld töohfllsÇha Krpwhoui h(Wlür lundlsrlà€

Êaehv¿lEeEn, glarlrôh Ptâx¡6þorut rrnd umlÈqnondE R€dhb3lôhôírålt,

Mr¡stqr NKF"GBEnmtslgÊbfllÊ Fóehnunq,

Såmtlloho Gtì$olrísi{ndofungpn lm B¡reloh von g€mElôdsordnung NHltr' Kréls"
ofúnrmÊ NÊW, NKF-Musleranlagen efi/,rl€ zum kommunâþn Álgåb€hrs$ht fHdêft
aiOh ebOnSO *lo das sk¡rallE öcrnelrdêflnánrlðfi hÉ80å!rlr^

Fl)r dlB NÉubÊôrl,äilung wrdo go

l6ltlø aufãob.1rrt um dls nulz6rtfo
oplmlorên. ålnd lm lndox l€Èl dU

markle¡L

l(Þmmuntlån Fr$ds r,rlÐ âuôl'ì füf d16
lldtn{ lst d,6åð g4mñlunn Aêll JåhF
nd sln oxzellgnlos ÂrhellEmldel.

Dsr VerJËssof, l{åln¿ ÞtsåÈ*ch, dô!3ôn Näffirt nrll dlosårñ'Slåndåtdrvorlt lúnnÊt
Unfr0nnhlf rÉdr.¡rdBh l8t, kt Þoesnl sn der ËàehhoîhâChqlo l0r ôllênlllóe Verw€1.

Èrg NoJdrhdlûW6Êtlilân und wloâl d¡1.! Wör,( h:,r¡/låchFD åÈlt 'lS7Ë lfi Elgonvrrng.

*

Gôtnölndärül?tBôti¡fl lm Wenhewerù , MÉnhlê$Súñldþh#lhûfl, å011, 3gã sÈllen,
krdonlêf, ISBN $78.S.4?8.let4Ð'7, PÞl$i Eurt 46,00, \rorlaÊ Dunõker & Humblol,
BErlln,

Êosond€rB bBmorkånilrodô 8d1dfron eum Sflôilllohon Floohl llrulen ¡lch l¡ der

ElûtchhsmlÊËn hðlhs dðg renonmhrtsn B€rlnar Vednge vâtðtf.ônlE¿ñt Hler llndan
¡loh âuèh lmmot wio<tøt votli0fto i(\þhindlungff ¡g¡1 ¡(9nnm:nelvrlrlþchâltôrÊcht, 80
lfit ¡Tudl ÉÊrd l{å0 der TltËl Éåtðndân *Gemalnder,dr4Eëhåll lm wrrübøwEÈ{ gB-

ur0met ÞfôÉâ lls Plsçortrtfafi âflHôilofnnohr 
^rþôlt 

vÇñ MsuhlsE s$üldþLÉlü1ûlf
ltûf0s$t 
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fiill dsn wsllbåwårbårËlåvÞnÌán'Tållgk€ltålåldgfl1 l(ommt¡nf,þr lJnler-

n0hrnnn.

ÀuBgóhsnd vcn €Ìner Begtandssutrahm¡ der kommunÊlen UmotnohnvJngEn (ñBbel

Erwø¡-å ulrtâohäfllhnþr FilhdþôtolchÖ) und dôË G0fi0ìnd$'llrudnsfrsr€t'llts ¡!r

Vôtf,flngDnhôlt und ôagenuran, gehl dle Arbelt d€r Frsge n¡t6h, lÊwlarvrlll dlo
Èut¡sldlan¡Blgkiauseln in don Gom€indEordnungon von BsdcûW0fiôfibBE und'deñ
übrlâôn Flåfhorulñdom konkìJff DñlÐÞßê.h0tfÉÑ1ç Fot'ìntlsl vËñîlltÉln,

ln +elnom lñ l.lohlÈ von SönuuilôrmlohrÊ únd Vôr{û3$,lng gewonnercn Ër¡ebnlû
r.rofol dor ¿\utor db ÊubeldlerlÉlsklamaln dos Gh'rhêlndéwlrlscfiÊllgÌü01ì1$ ål,c aub'
þhlvee åflantllohaí ReËtìt zugunslen pdvutar WetÍhâq,,€fbÖf, G0lrå€Ën wld dìeece
Ërfóþnl$ von frllor st¡bjot(tlv-ontçlohunosz.oilllchon l¡Ì0lprêlstloa, E lât 6tlnóf3ollÊ
:[dam voTfanaungrredltlldr, ln¡berondErå dürÞh "AnflFl 1g GÈ, äËgsglchÊd. ln
dles€m 6línô ñndon dÖh vÖr atlÞrìì d¡t Fæfirlô dos Unloinêhnens, dÈr NlôhtwlË.
'sËhÐltltôhkÊll, deÉ BnnsxrrilålEan lAtlgurrrd6nft nñd dôr ÞEE€lntvôroo/00 FuÉgslêqt.

lnsoocâmt ûln ¿ur fruhdlolondoil BôfåsÊtrña, vcílolloñ und durchdrus âuoh
l{rlllgchon AuBelnEndsrselaJng ðlnlBdãnrlBB Worl.
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